
1019 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (949 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem finanzielle 
Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes 1977 und des Arbeitsmarktförde-

rungsgesetzes geändert werden 

Um eine leichtere Verfahrensw,eise bei der 
Heranziehung ,der für die arbeitsmarktpolitischen 
Erfortderrl!]S1Se zweckgebundenen Mittel des Re
senne fonds zu erreichen, sieht die gegenständ
Liche Regierungsvorlage eine Umwandlung des 
Reservefonds zu einem Fonds mit e1gener 
Rechtspertsönlichkeit vor. In ·den Erläuterungen 
der Reg'ierungsvorlage wird ausgeführt, daß als 
V orbi1d für die Konstruktion ,des Reservefonds 
mit eigener Rechtspersän:lichkeit ·im wes'entlichen 
der ReservefoIllds für Famil1enbeihilfen nach dem 
Familieniasten;tlUSIgieich6gesetz 1967 gedi.ent hat. 
Die V'erwaltuIlig des nach außen vorn Bundes
minister für soziale Verwaltung vertretenen 
neuenReservefonds soll in tedmisch-administra
tiven Angelegenheiten ,dem Bundesministerium 
für soziale Verwalwng, tin allen übrigen V,er
waltungsange1egenheiten dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem BundesministJel1ium für Finanzen obliegen. 
Weiters soll auch ,der Winterrnehrko:stenaus
gleichsfonds :!,ufgdöst werden rund seme Über-
schüsse dem neuen ReservefoIlids zufallen. . 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche R,egierungsvorlage in seiner Sit
zung am 4. Oktober 1978 ,in Verhandlung ge
nommen. In der Debatte, an der sich die Abge
ol'dneten Egg, Mel·ter, Dr. Schwimmer, 

Egg 

Berichterstatter 

Dr. H a f n e r und der Ausschußobmann Pa n s i 
sowie der Bundesminister für soziale Verwaltung 
Dr. W eiß e n h.e r g beteiligtJen, wurde von 
den Abgeol'dneten E g g, M e I t 'e r und Dok
tor S c h w i m m e r ein gemeinsamer Abände
fU11Jgsantr:lig betl'effeIlid Art. I Z. 2 (§ 64 Abs. 4), 
Art. II Z. 4 (§ 54 Abs. 6), Art. III Abs. 1 gestellt. 

B,ei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung des oberwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten E g g, . 
Dr. S c h w imme r und Me l·t e reinstimmig 
angenommen. 

Zur Abänderung beweffend Art. III Abs. 1 
wird folgendes bemerkt: 

Das Bundesministeril\Ull für Finanzen hat auf 
Antrag des BUilidesministeriums für soziale Ver
waltung die ,dem Res.ervefonds bis 31. Dezem
ber 1977 bereits buchmäßig zugerechneten Ge
barun-gsüberschüsse der Jahr·e 1960 bis 1968 und 
1977 nunmehr den Konten ,des Reservefonds 
überwiesen. Die Et. a in Art. III Ahs. 1 Z. 2 
der Regierungsvorlage, die sichel'stellen sollte, 
daß diese Verbindlichkeit des Bundes auf den' 
neuen Rechtsträger übergeht, ist daher nicht 
mehr erforderlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale VerwaltlUng somit ,den A n t tag, 
der Nationalrat woUe dem angeschlosse- 'j. 
n enG e s ,e t zen t w u r f die verfassungs
mäßige Zustimmun,gerteilen. 

Wien, 1978 1004 

Pansi 

Obmann 
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'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit tiven Angelegenheiten dem Bundesministerium 
dem finanzielle Bestimmungen des Arbeits- für soziale Verwaltung, in allen übt'igen Ver
losenversicherungsgesetzes 1977 und des Ar- waltungsangelegenheiten dem Bundesministerium 
beitsmarktförderungsgesetzes geändert wer- für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 

den .. dem Bundesministerium für Finanzen. 

Der Nationalrat hat.beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBl. Nr. 609, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 648/1977 (Art. VII des Sozialversiche
rungs-Knderungsgesetzes 1977) und BGBl. 
Nr .... wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 10 des § 61 hat zu lauten: 

,,(10) Der in den Abs. 1 und 2 festgesetzte 
Beitrag ist 'durch Verordnung des Bundesmini
sters für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen 

1. zu erhöhen, wenn er dem voraussichtlichen 
Aufwand, der aus Mitteln der Arbeitslosen
versicherung zu tragen ist, nicht mehr ent
spricht, wobei hinsichtlich der.· Festsetzung 
des Beitrages von der voraussichtlichen Ent
wicklung auf dem Arbeitsmarkt auszugehen 
und der Durchschnitt des Aufwandes der 
letzten vorangegangenen zwei Jahre zu be
rücksichtigen ist, oder 

2. zu senken, wenn die Mittel des Reservefonds 
(§ 64) die Höhe der. durchschnittlichen jähr
lichen Einnahmen an Arbeitslosenversiche
rungsbeiträgen (Sonderbeiträgen) m den 
letzten fünf] ahrenüberschreiten." 

2. Der § 64 hat zu lauten: 

,,§ 64. (1) überschüsse aus der zweckgebunde
nen Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung im 
Sinne des § 60 (im folgenden "Gebarung der 
Arbeitsmarktverwaltung'~ bezeichnet) sind einem 
Reservefonds zuzuführen. Der Reservefonds be
sitzt Rechtspersönlichkeit, hat seinen Sitz in Wien 
und wird nach außen vom B;undesminister für 
soziale Verwaltung vertreten. Die Verwaltung 
des Reservefonds obliegt in technisch-administra-

(2) Die Mittel des Reservefonds sind" zur 
Deckung allfälliger Abgänge aus der Gebarung 
. der Arbeitsmarktverwaltung in einem ~alender
jahr bestimmt. 

(3) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung ein über
schuß, so ist dieser nach Abzug allfälliger vom 
Bund vorschußweise getragener Abgänge. im 
Sinne des Abs. 5 vom Bund an den Reserve
fonds zu überweisen. Die endgültige Abrechnung 
des überschusses hat auf Grund des Bundes
rechnungsabschlusses .zu erfolgen. 

(4) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung eili. Ab
gang, so ist der entsprechende Betrag vom Reser
vefonds dem Bund zu überweisien. Die .endgültige 
Abrechnung des Abganges hat auf Grund des 
BUilidesrechnungsabschlusses zu erfolgen. 

(5) Sind die Mittel des Reservefonds erschöpft, 
so hat der Bund die Abgänge aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung vorläufig aus Bun
desmitteln zu. decken. Die vom Bund vorschuß-' 
weise getragenen Abgänge sind diesem. durch 
überweisung der in den nachfolgenden Kalen
derjahren sonst gemäß Abs. 3 dem Reservefonds 
zu:z;uführenden überschüsse aus. der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltting zu refundieren. 

(6) DieG~barungdes Reservefonds ist jähr
lith abzuschließen. Der Gebarungsüberschuß ist 
auf neue Rechnung' vorzutragen: 

(7) Die Mittel des Reservefonds sind gewiIm
bringend so anzulegen, daß sie zur Deckung 
eines Abganges jederzeit herangezogen werden 
können. 

(8) Der Reservefonds ist von allen bunOes
rechtlich geregelten Abgaben, soweit hinsichtlich 
dieser nicht bereits § 70 gilt, befreit. 
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3. Der § 65 einsmließlim semer überschrift 
wird aufgehoben. 

Artikel II 

,Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. 
Nr. 31/1969, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 173/1973, BGBl. Nr. 642/1973 (Art. II 
des Sonderunterstützungsgesetzes), BGBl. 
Nr. 179/1974 und BGBl. Nr. 388/1976 wird 
wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 5'1 hat zu lauten: 

,,(1) Der aus diesem Bundesgesetz erwamsende 
Aufwand einsmließlim des Verwaltungsaufwan
des ist vorsmußweise vom Bund zu bestreiten." 

2. In den Abs. 2 und 3 ist jeweils der Aus
druck "Arbeitslosenversimerungsgesetzes 1958" 
durm den Ausdruck "Arbeitslosenversimerungs
gesetzes 1977" zu ersetzen. 

3. Der Abs. 5 des § 51 hat zu lauten: 

,,(5) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
wit:d ermämtigt, Mittel des Reservefonds zum 
Zwecke von Baumaßnahmen und der Ausstat
tung für Dienststellen der Arbeitsmarktverwal
tung jährlim im Hömstausmaß von 1,5 v. H. der 
im, Bundesvoransmlag für das jeweilige Jahr 
veransmlagten Einnahmen an Arbeitslosenver
sicherungsbeiträgen (Sonderbeiträgen) heranzu
z,iehen und dem Bund za überweisen, wenn es 
für die Durmführung des Kundendienstes der 
Arbeitsmarktverwaltung erforderlim ist." 

4. Der Abs. 6 des § 51 hat zu lauten: 

,,(6) Der Bundesminister für soziale Verwal
tung wird ermächtigt, Mittel des Reservefonds 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt
politik heranzuziehen, wenn er es für die Be
hebung außergewöhnlimer lokaler oder regiona
ler: Smwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt für 
erfoI"derlim hält. Im jährEmen Entwurf 
des Bundesfinanzgesetzes ist eine Ermämtigung 
des Bundesministers für Finanzen vorzu
sehen, daß er für diesen Fall die' Zu
stimmung zur übersmreitung, der Ausgaben
ansätze für arbeitsmarktpoliüsme Maßnah
men nam diesem Bundesgesetz nam Maßgabe 
der dem Bund vom Reservefonds überwiesenen 
Mittel bis 10 v. H. der im: jeweiligen Bundes
finanzgesetz vorgesehenen Ansatzbeträge zu 
g,eben hat und darüber hinaus bis weütere 15 v. H. 
dieser Ansatzbeträge geben kann." 

5. Die bisherigen Abs. 7 und 8 des § 51 haben 
zu entfallen. 

Artikel III 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
gehen die Mittel, Verpflichtungen und Forde
rungen sowie die Konten des bisherigen Reserve-

fonds gemäß § 64 des Arbeitslosenversiqherungs
gesetzes 1977 nach Ma,ßgabeder folgenden Be
stimmungen auf den Reservefondsgem~ß Art. I 
Z. 2 dieses Bundesgesetzes über: 

1. die Postscheckkonten 603.2106 und 138.0218 
und die bis zum Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes auf diesen Konten angesantinel

. ten Mittel, 

2. die unverzinsliche Forderung gegen den 
Bund 
a) hinsichtIim eines ab 1. Jänne'r 1978 bis 

zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
allfällig sim ergebenden übersmusses 
im Sinne des § 60 AlVG, 

b) hinsichtLim der his 31. Dezember 1977 
auf den Wintermehrkostenausgleims
fonds (§ 65 AlVG) angesammelten Mittel 
im Betrag von 34 126267,- Schilling, 

c) hirts1chtlim eines ab 1. Jänner 1978 bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
allfäUig sim ergebenden übersmusses des, 
Wintermehrkostenausgleichsfonds, 

3. die verzinsliche Forderung gegen den Insol
venz-Ausfallgeld-Fonds (§ 13 des Insolvenz
Entgeltsimerungsgesetzes, BGBl. Nr. 324! 
1977) hinsichtlim der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes gemäß § 17 
Abs. 6 IESG gewährten Darlehen, 

4. die bis zum Inkrafttreten, dieses Bundesge
setzes zu Lasten des bisherigen Reservefonds 
eingetretenen Verpflimtungen, 

5. die Forderung des Bundes hinsimtlim eines 
ab 1. Jänner 1978 bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes allfällig sich ergeben~ 
den Abganges im Sinne des § 60 AIVG: 

(2) Die Rücklage, die sich aus der Zuführung 
von Beträgen der zweckgebundenen Gebarung 
der Arbeitslosenversicherung ,im Sinne des je
weiligen Bundesfinanzgesetzes ergab, wird durm 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

(3) Der Reservefonds hat, solange eine For
derung gegen den Bund nach Abs. 1 besteht, an 
den Bund keine Vorschüsse, mit Ausnahme bei 
innerhalb eines Kalenderjahres auftretenden 
Mehrausgaben, zu leisten, sondern gegen die je
weils älteste Forderung aufzuremnen. 

(4) Die Forderungen des Reservefonds gemäß 
Abs. 1 sind beim jährlimen Abschluß der Geba
rung des Reservefonds getrennt von den über
smüssennam Art. I Z. 2 (§ 64 Abs. 3) auszu
weisen. 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1.. Jänner 
1979 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes: 
sind betraut: 
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1. hinsid1tlich Art. I Z. 1 (§ 61 Abs. 10), Art. I 
. Z. 2; soweit es § 64 Abs, 1 letzter Satz und 
Abs. 4 betrifft, sowie Art. III Abs. 1 Z. 1 
der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für F,inanzen; 

2,hinsichtlich Art. I Z. 2, soweit es § 64 Abs. 3 
und Abs. 5 betrifft, Art. 11 Z. 1 (§ 51 Abs. 1), 

Art. 11 Z; 4, soweit es·§ 51 Abs. 6 letzter 
Satz betrifft, sowie Art. III Abs; 1 Z. 2 und 
Abs. 2 der Bundesminister für Finanzen; 

3. hinsichtlich Art. IZ. 2, soweit es § 64 Abs. 8 
betrifft, der Bundeskanzler und die Bundes
minister für Finanzen und für Justiz; 

4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
, Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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